
E
nde November 2007 ist im
Bundesgesetzblatt Teil II das
deutsche Gesetz zum ADN

verkündet worden. Der Anlagen-
band konnte von Abonnenten
des Bundesgesetzblattes kosten-
los angefordert werden. Doch die
Überraschung war groß, weil es
sich bei der Anlage um ein „ur-
altes Werk“ handelte und die
Nichtbezieher des Bundesge-
setzblattes hierfür sogar noch 48
Euro bezahlen mussten. Warum
wurde ein so altes ADN verkün-
det? Was hat es damit überhaupt
auf sich und was wird nun mit
dem ADNR geschehen?

ADNR als Ausgangspunkt
Die Verordnung über die Beförde-
rung gefährlicher Güter auf dem
Rhein (ADNR) beruhte auf dem
von der UN-Wirtschaftskommis-
sion für Europa (ECE) in Genf er-
arbeiteten Entwurf eines Europäi-
schen Übereinkommens über die
internationale Beförderung ge-
fährlicher Güter auf Binnenwas-

serstraßen (accord européen rela-
tif au transport international des
marchandises dangereuses par
voies de navigation intérieures,
ADN). Das in der Abkürzung der
von der Zentralkommission für die
Rheinschifffahrt (ZKR) beschlos-
senen Fassung hinzugefügte „R“
steht für Rhein. Für die Mosel gilt
die Verordnung über die Beförde-
rung gefährlicher Güter auf der
Mosel, die jedoch für die techni-
schen Vorschriften auf das ADNR
verweist. Allerdings haben hier
die Moseluferstaaten das Recht,
für Beförderungen, die nur auf der
Mosel stattfinden, bei Bau und
Ausrüstung die entsprechenden
Vorschriften des jeweiligen Mo-
seluferstaates anzuwenden.

Die Grafik oben zeigt die kom-
plizierte Regelung in der Binnen-
schifffahrt: Auf der gesetzlichen
Grundlage des Gefahrgutbeför-
derungsgesetzes wurden die so-
genannte „ADNR-Verordnung“
und die Gefahrgutverordnung
Binnenschifffahrt erlassen. Die

Gefahrgutverordnung Binnen-
schifffahrt hat jedoch keine ei-
gene Anlage, sondern verweist
auf die ADNR-Verordnung.

Das ADNR wiederum verweist
in seinen Teilen 4 (Verwendung
von Verpackungen, Großpack-
mitteln (IBC), Großverpackungen
und Tanks) und 6 (Bau- und Prüf-
vorschriften für Verpackungen
(IBC), Großverpackungen und
Tanks) auf andere internationale
Regelungen. Damit enthält das
ADNR im Grunde keine eigenen
Anforderungen an Umschließun-
gen einschließlich deren Prüfung.

Beweggründe für das ADN
Auf dem Rhein war man mit dem
ADNR eigentlich zufrieden, zu-
mal hier ein sehr hoher Sicher-
heitsstandard erreicht werden
konnte – der wohl einmalig in der
Welt sein dürfte. Doch es war mit
der Inbetriebnahme des Main-
Donau-Kanals zu rechnen, somit
mit „Ost-Schiffen“ in Richtung
Rhein, und außerdem gab es er-
hebliche Sicherheitsdefizite auf
der „internationalen“ Donau von
der deutsch-österreichischen
Staatsgrenze bis nach Kelheim.

Hier waren immer wieder
Schiffe der Ostblockstaaten unter-
wegs, die nicht annähernd dem
Sicherheitsniveau auf dem Rhein
und den übrigen deutschen Bin-
nenwasserstraßen entsprachen.
Man musste aber gleichwohl
diese Schiffe auf der Donau zur
Fahrt bis Kelheim (in der Praxis
aber nur bis Regensburg) zulas-
sen, zumal nach dem Donauregle-
ment Zulassungszeugnisse der je-
weiligen Donauanliegerstaaten
akzeptiert werden mussten.

Wer einmal an der Donau war,
der konnte amüsiert beobachten,
dass Schiffe aus Osteuropa mit
einer großen Besatzung (teil-
weise über 20 Personen) sowie
einem kleinen „Bauernhof“
(Schweine, Hühner, Tomaten und
dergleichen mehr) die deutschen
Gewässer befuhren. Die Mit-
nahme der lebenden und wach-
senden Verpflegung lag einfach
daran, dass für den Einkauf von
Lebensmitteln Devisen erforder-
lich gewesen wären – und die
hatte man nicht.
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Deutschland ist das ADN in Kraft getreten. Die Vorarbeiten nahmen nicht nur viel
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Statt Flammendurchschlag-
sicherungen verwendete man so
genannte Kiestöpfe, die natürlich
nicht mit den hoch entwickelten
und von der Physikalisch-Techni-
schen Bundesanstalt zugelasse-
nen Flammendurchschlagsiche-
rungen zu vergleichen waren.

Insbesondere Deutschland
hatte ein Interesse daran, ein in-
ternationales Übereinkommen
über die Beförderung gefährli-
cher Güter auf europäischen Bin-
nenwasserstraßen zu bekommen.
Die anderen Rheinanliegerstaa-
ten, insbesondere die Schweiz,
waren daran weniger interes-
siert, weil sie ja den hohen Si-
cherheitsstandard auf dem Rhein
hatten und jeder, der den Rhein
befahren wollte, diesen Sicher-
heitsstandard anwenden musste.
Anders die Ostblockstaaten, ins-
besondere die Sowjetunion
(UdSSR): Sie wollte mit ihren
Schiffen in den Westen und un-
terstützte mit Nachdruck alle Ak-
tivitäten für dieses internationale
Übereinkommen.

UdSSR mit eigenen Zielen
Die erste Sitzung fand 1985 in
Genf statt. Chairman der Arbeits-
gruppe war der Österreicher
Heinz-Peter Berger, der vielen
aus der Gefahrgutbranche sicher
noch bekannt sein dürfte. Mit sei-
nem wienerischen Charme ge-
lang es Berger, die erste Sitzung
und den ersten „Schlagabtausch“
zwischen Ost und West in die
richtige Richtung zu lenken.

Dazu muss man bemerken,
dass es damals noch einen Ost-
block gab, bei dem die Vertreter
der UdSSR eine leitende Rolle
einnahmen. Die anderen Delega-
tionen, wie beispielsweise Rumä-
nien oder die ehemalige DDR,
schlossen sich der Meinung des
„großen Bruders“ an.

Die UdSSR strebte eine Rege-
lung in Anlehnung an den
IMDG-Code an, weil sie über
große Wasserstraßen verfügt, auf
denen seegehende Binnenschiffe
fahren, und somit mehr an einer
„Seeschifffahrts-Regelung“ auf
Binnenwasserstraßen interessiert
war. Die Vertreter der UdSSR wa-
ren jedoch in der Regel keine
Binnenschifffahrtsexperten – es
waren Botschaftsangehörige aus
Genf, die bei der Wirtschafts-
kommission für Europa (ECE) die
verschiedensten Themen zu ver-
treten hatten, zum Beispiel auch
Straßenverkehr oder sonstige
wirtschaftliche Fragen.

Ich kann mich noch daran erin-
nern, dass die Vertreter der
UdSSR an den technischen Dis-
kussionen nicht teilnahmen, son-
dern während der Sitzung lieber
schliefen. Die Situation verän-
derte sich mit dem Verfall der
UdSSR und dem Entstehen neuer
Staaten im Rahmen der Russi-
schen Föderation schlagartig. Die
UdSSR war zerfallen und somit
auch ein Interesse an einem ADN-
Übereinkommen für die europäi-
schen Binnenwasserstraßen nicht
mehr vorhanden. Hin und wieder
erschienen Vertreter der Donau-
anliegerstaaten Rumänien und
Bulgarien sowie aus Ungarn –
aber tonangebend waren die De-
legationen der Rheinanlieger.

Über Straßburg zurück nach Genf
So konnte erreicht werden, dass
zunächst die Vorarbeiten für das
ADN-Übereinkommen in Straß-
burg im Rahmen der ZKR-Ar-
beitsgruppe „Transport gefährli-
cher Güter“ entwickelt wurden
und nach Übersetzung durch das
Sekretariat der ZKR nach Genf
gingen, um dort im Rahmen des
ADN-Übereinkommens weiter
behandelt zu werden. Hier müs-

sen auch die Verdienste des Se-
kretärs der ZKR festgehalten
werden, Erwin Fessmann. Er war
es, der die deutschsprachigen
Texte des ADNR ins Französische
übersetzte, so dass diese als
Grundlage für die Verhandlun-
gen in Genf dienen konnten.

Schließlich gelang es auch
noch, den Vorsitzenden der Ar-
beitsgruppe in Straßburg auch
zum Vorsitzenden derjenigen in
Genf bei der ECE/WP.15/AC2 zu
wählen (Anmerkung: das war der
Autor dieses Artikels).

Allerdings dauerte die Fertig-
stellung des revidierten ADNR
doch etwas länger als erwartet
und so gerieten natürlich auch
die Arbeiten in Genf etwas ins
Stocken. Gleichwohl wurden die
Sitzungen in Genf durchgeführt –
und manchmal waren es Sitzun-
gen ohne Arbeitspapiere. Man
traf sich am Montag, diskutierte
mehr oder weniger unwichtige
Sachen und traf sich am Donners-
tag wieder, um das Protokoll zu
lesen. Ausnahmsweise hatten
also bestimmte Sitzungen durch-
aus einen Freizeitwert.

Schließlich gelang es aber dann
doch, nachdem das revidierte
ADNR in Straßburg 1994/95 ver-
abschiedet und in Kraft gesetzt
wurde, auch den technischen Teil
des ADN-Übereinkommens fertig
zu stellen. Das war in etwa im Jahr
1998, und dieser Text wurde als
Anlagenband zum Bundesgesetz-
blatt Teil II 2007 veröffentlicht. Die
Fertigstellung war insofern aber
sehr wichtig, weil sie die Grund-
lage für das eigentliche Überein-
kommen werden sollte.

Übereinkommen und ADN-Gesetz
Nachdem das Grundwerk, die
Anlage zum ADN, so gut wie fer-
tig war, begann ein langer Weg
bis zum deutschen ADN-Gesetz.
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Dieses besagt, dass Deutschland
dem ADN-Übereinkommen nun-
mehr beitreten kann. Die Bei-
trittsurkunde wurde in Genf
Ende Januar 2008 hinterlegt.

Zunächst musste ein „Dach“
für das technisch fertige ADN ge-
schaffen werden, dies geschah
am 25. Mai 2000 anlässlich einer
Regierungskonferenz in Genf.
Vertreter aus 15 Staaten Europas
(Österreich, Belgien, Bulgarien,
Kroatien, Tschechische Republik,
Frankreich, Deutschland, Un-
garn, Italien, Niederlande, Polen,
Rumänien, Russische Föderation,
Slowakei und Schweiz) unter-
zeichneten das Übereinkommen.

Alle Mitgliedstaaten der ECE,
auf denen sich Binnenwasser-
straßen von internationaler Be-
deutung befinden, können Ver-
tragspartei werden. Sobald sie-
ben Staaten das Übereinkommen
ratifiziert haben, tritt es in Kraft.
Die Bundesrepublik Deutschland
war der 7. Staat, der das Überein-
kommen gezeichnet hat, somit ist
es einen Monat nach Hinterle-
gung der Beitrittsurkunde, also
Ende Februar 2008, in Kraft ge-
treten. Die anderen Staaten sind:
Russische Föderation, Nieder-
lande, Ungarn, Österreich, Bul-
garien und Luxemburg.

Organisatorische Fragen
Bis das ADN-Übereinkommen
allerdings tatsächlich Anwen-
dung findet, wird noch einige
Zeit vergehen. Es sind noch ei-
nige Punkte zu klären. Wichtig ist
insbesondere auch die Rolle der
Schweiz, die sich bisher an den
Arbeiten für das ADN-Überein-
kommen reserviert gehalten hat,
zumal sie aufgrund ihrer Lage im

südlichen Teil des Rheins eigent-
lich nur daran interessiert ist,
eine sichere Beförderung gefähr-
licher Güter auf dem Rhein von
Basel bis zu den Mündungshäfen
zu haben. Der Schweiz liegt je-
doch sehr viel daran, dass der
hohe Sicherheitsstandard auf
dem Rhein beibehalten wird.

Man befürchtet, dass der Si-
cherheitsstandard auf dem Rhein
leiden könnte, wenn aufgrund
von Mehrheitsverhältnissen bei
der ECE über künftige Vorschrif-
ten abgestimmt wird. Es geht hier
insbesondere um die Zustimmung
für die Anwendung des ADN auf
dem Rhein. Diese Anwendung

soll durch einen Verweis des
ADNR auf das ADN erfolgen.

Künftig sollen deshalb (fast)
alle Aktivitäten der ZKR in Sa-
chen Transport gefährlicher Gü-
ter nach Genf verlagert werden,
das sieht Artikel 18 des ADN-
Übereinkommens vor. Dadurch
werden nahezu alle Sitzungen in
Straßburg wegfallen. Dieser
Schritt soll bereits im März 2008
vollzogen werden, dann wird die
Arbeitsgruppe „Gefährliche Gü-
ter“ (MD/G) ihre letzte Sitzung
haben. Danach tagt nur noch der
Ausschuss „Gefährliche Güter“
(MD), der grundsätzliche Ent-
scheidungen bezogen auf die
Gefahrgutschifffahrt auf dem
Rhein treffen wird.

In Genf hat die ZKR einen so-
genannten Sicherheitsausschuss
eingerichtet, dessen Aufgabe es
ist, Vorschläge für Änderungen
der Anlagen des ADN-Überein-
kommens vorzubereiten sowie
Stellungnahmen zur Anerken-
nung von Klassifikationsgesell-
schaften abzugeben. Die vorge-

legten Vorschläge zur Änderung
des ADN werden dann vom zu-
ständigen Verwaltungsausschuss
der UN-ECE geprüft und be-
schlossen. Vorgesehen sind Sit-
zungen der beiden Gremien im
Januar und im Juni eines jeden
Jahres, wobei der Verwaltungs-
ausschuss immer direkt nach den
Sitzungen des Sicherheitsaus-
schusses tagen soll. Die Verhand-
lungssprachen sind Französisch,
Russisch, Englisch und seit dem
Jahr 2000 auch Deutsch.

Nachdem das ADN-Überein-
kommen nun in Kraft getreten ist,
allerdings mit einer veralteten
Anlage, ist es Aufgabe des Si-
cherheits- und Verwaltungsaus-
schusses, so schnell wie möglich
eine Anlage zu beschließen, die
dem heutigen ADNR entspricht.
Die aktuelle Anlage soll am 1. Ja-
nuar 2009 in Kraft treten.

Das ADN-Übereinkommen
gilt in den Staaten, die es ratifi-
ziert haben, für internationale
Transporte. Das ADNR wird zum
1. Januar 2009 letztmalig geän-
dert werden und noch zwei Jahre
bis Ende 2010 auf dem Rhein gel-
ten. Ab 1. Januar 2011 wird das
ADNR nur noch auf das ADN ver-
weisen, gleichwohl aber noch
rheinspezifische Besonderheiten
enthalten. So wird auf dem Rhein
beispielsweise jeder Staat Zulas-
sungszeugnisse auch für Schiffe
aus anderen Staaten ausstellen
können. Nach dem ADN-Über-
einkommen ist dies hingegen nur
für eigene Schiffe zulässig.

Die Rolle der EU
Seit einigen Jahren ist auch die
Europäische Kommission, hier
insbesondere die Generaldirek-
tion VII (Transport), an der Si-
cherheit im europäischen Bin-
nenschiffsverkehr interessiert.
Nachdem sie den Straßen- und
Eisenbahnverkehr erfolgreich
harmonisiert hat (die internatio-
nalen Übereinkommen ADR und
RID gelten seit 1997 auch für in-
nerstaatliche Beförderungen in
den inzwischen 27 EU-Staaten),
will sie nunmehr auch den Bin-
nenschiffsverkehr regeln.

Doch die Ausgangslage ist
hier etwas anders als im Straßen-
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und Eisenbahnverkehr: Seit der
„Mannheimer Akte“ aus dem
Jahr 1968 hat die EG aufgrund
von § 307 des EG-Vertrages
keine Regelungskompetenz auf
dem Rhein (Völkerrecht geht vor
EU-Recht). Der Bundesrat hat
dies beispielsweise bei einer Dis-
kussion des entsprechenden EG-
Richtlinienentwurfs erkannt und
die Bundesregierung aufgefor-
dert sicherzustellen, dass die Vor-
schriften für den Rhein und die
übrigen europäischen Wasser-
straßen gleich sind. Auch hat der
Bundesrat seinerzeit moniert,
dass das ADN-Übereinkommen
aus Genf noch nicht fertig sei.

Blick in die Zukunft
Die Kommission hat darauf rea-
giert und ihre diesbezüglichen
Aktivitäten zunächst gestoppt.
Sie wollte erst einmal das Inkraft-
treten des ADN-Übereinkom-
mens abwarten. Doch nachdem
Deutschland als 7. Staat das
ADN-Übereinkommen ratifiziert
hat, ist es förmlich seit Ende Feb-
ruar 2008 in Kraft – ohne aller-
dings zur Anwendung zu kom-
men. Nunmehr kann die EG – und
das hat sie auch vor – das ADN-
Übereinkommen für die Beförde-
rung gefährlicher Güter inner-
halb der EG-Staaten in Kraft set-
zen. Der dafür vorgesehene
Termin ist der 1. Januar 2009.

Von der ersten Sitzung im Jahr
1985 bis zum eigentlichen In-
krafttreten des ADN-Überein-
kommens sind 23 Jahre vergan-
gen – eine lange Zeit. In dieser
Zeit ist aber eine Menge Arbeit
geleistet worden, die dazu bei-
trägt, dass es auf den internatio-
nal verbundenen Wasserstraßen
in Europa einheitliche Regeln ge-
ben wird. Der Rhein wird seine
Vorreiterrolle verlieren – es ist
aber durch geeignete Klauseln
wie Artikel 20 sichergestellt, dass
sein hoher Sicherheitsstandard
beibehalten wird. Dies ist auch
erforderlich, weil es sich hier um
die meist befahrene Wasser-
straße Europas handelt. Sie führt
durch Städte, vorbei an Kern-
kraftwerken und Chemieanlagen
– und hier muss Sicherheit an ers-
ter Stelle stehen. ■
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Das ADN-Übereinkommen in Kürze

Artikel 1 – Geltungsbereich
Das ADN gilt auf internationa-

len Binnenwasserstraßen.

Keine Anwendung für See-

schiffe auf Seeschifffahrts-

straßen. Keine Geltung für

Kriegsschiffe.

Artikel 2 – ADN-Anlage
Einzelheiten werden in der An-

lage zum ADN („ADN-Verord-

nung“) geregelt. Im Einzelnen

werden in der Anlage auch

Übergangsbestimmungen fest-

gelegt, weil die Beitrittsländer

nicht immer auf dem techni-

schen Niveau der neuen ADN-

Regelungen sind.

Artikel 3 – Begriffsbestim-
mungen
Hier werden verschiedene im

ADN-Übereinkommen er-

wähnte Begriffe definiert. Bei

den „Seeschifffahrtsstraßen“

erfolgt eine Abgrenzung zwi-

schen Binnenwasserstraße

und Seeschifffahrtsstraße. Da-

hinter steckt, dass für See-

schiffe auf Seeschifffahrtsstra-

ßen eigene Regelungen wie

IMDG-Code oder andere Codes

der IMO gelten.

Artikel 4 – Beförderungsver-
bote/Kontrollen
Die jeweiligen nationalen Be-

hörden müssen die Einhaltung

der Vorschriften überprüfen.

Artikel 5 – Befreiungen
Bei freigestellten Gütern muss

die Sicherheit der Beförderung

gewährleistet sein.

Artikel 6 – Rechte der Staaten
Jeder Staat kann andere Rege-

lungen für die Beförderung

treffen, wenn dies aus Grün-

den erforderlich ist, die nichts

mit der Sicherheit zu tun ha-

ben.

Artikel 7 – Sonderregelungen
Die ADN-Vertragsstaaten dür-

fen untereinander Abweichun-

gen vom ADN-Übereinkom-

men vereinbaren. Sie dürfen

nach einem im ADN festgeleg-

ten Verfahren „neue“ Stoffe

zur Beförderung in Tankschif-

fen zulassen (wie im ADNR).

Außerdem können sie techni-

sche Abweichungen vom ADN-

Übereinkommen unter be-

stimmten Auflagen erlauben.

Artikel 8 – Übergangsbestim-
mungen
Grundsätzlich bleiben erteilte

Zulassungszeugnisse gültig. In

den ADN-Vertragsstaaten gel-

ten für dort verkehrende und

zugelassene Schiffe weiter

Übergangsregelungen.

Artikel 9 – Andere Verordnun-
gen
Allgemeine örtliche, regionale

oder internationale Vorschrif-

ten gelten weiter.

Artikel 10 – Vertragsparteien
Alle Staaten, die an internatio-

nalen Binnenwasserstraßen

liegen, können Vertragspartei

werden.

Artikel 11 – Inkrafttreten
Das ADN-Übereinkommen tritt

einen Monat nach der Unter-

zeichnung des 7. Staates in

Kraft. Dies dürfte mit der Un-

terzeichnung durch Deutsch-

land als 7. Staat geschehen

sein. Die Anlage tritt 12 Monate

später in Kraft, also zum 1. Ja-

nuar 2009. Sonderregelungen

gelten für die Zulassung von

„anerkannten Klassifikations-

gesellschaften“.

Artikel 12 – Kündigung
Jeder ADN-Vertragsstaat kann

das ADN-Übereinkommen

kündigen. Eine eventuelle

Kündigung wird 12 Monate

später wirksam.

Artikel 13 – Erlöschen
Falls weniger als fünf ADN-

Vertragsstaaten dem ADN-

Übereinkommen angehören,

tritt das ADN außer Kraft.

Artikel 14 – Erklärungen
ADN-Vertragsstaaten können

erklären, dass in ihrem Staat

das ADN-Übereinkommen für

bestimmte nationale Wasser-

straßen nicht gilt.

Artikel 15 – Streitigkeiten
Streitigkeiten, die nicht bilate-

ral gelöst werden können,

werden von einem Schiedsge-

richt entschieden.

Artikel 16 – Vorbehalte
Jeder Vertragsstaat kann bei

der Unterzeichnung erklären,

dass er Artikel 15 nicht aner-

kennt.

Artikel 17 – Verwaltungsaus-
schuss
Der Verwaltungsausschuss ist

das Beschluss fassende Gre-

mium. Er wird vom Exekutiv-

sekretär der ECE einberufen.

Wahl des Vorsitzenden für ein

Jahr, Änderungen erfolgen

aufgrund von Mehrheitsbe-

schlüssen. Die Sekretariatsar-

beit leisten die Sekretariate

der ECE und ZKR.

Artikel 18 – Sicherheitsaus-
schuss
Der Sicherheitsausschuss ent-

wickelt die Anlage zum ADN-

Übereinkommen fort.

Artikel 19 – Änderungen
Änderungen des ADN-Über-

einkommens (nicht der An-

lage) müssen mit 2/3-Mehr-

heit beschlossen werden.

Artikel 20 – Verfahren zur Än-
derung der ADN-Verordnung
Bei diesem juristischen „Firle-

fanz“ geht es darum, wann und

ob Änderungen tatsächlich an-

genommen werden.

Aufgepasst: Hier haben sich

die ZKR-Staaten eine Art „Si-

cherheitsventil“ eingebaut.

Wenn fünf Staaten nach der

Abstimmung Einspruch einle-

gen, gilt eine Änderung der

ADR-Verordnung als nicht an-

genommen.

Artikel 21 – Mitteilungen
Hier wird festgelegt, dass der

Generalsekretär der Vereinten

Nationen Anträge, Mitteilun-

gen etc. weiter zu leiten hat.

Artikel 22 – Revisionskonfe-
renz
Eine Vertragspartei kann die

Einberufung einer Revisions-

konferenz beantragen.

Artikel 23 – Verwahrer
Der Generalsekretär der UN

ist der Verwahrer des ADN-

Übereinkommens. Er muss

dafür sorgen, dass das ADN-

Übereinkommen (der Original-

wortlaut ist französisch) und

seine Verordnung (dies ist das

„technische ADN“ = Anlage

zum Übereinkommen) in die

englische und russische Spra-

che übersetzt werden.

Für die deutsche Fassung ist

die ZKR verantwortlich.


